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Kleine Anfrage 

der Abgeordneten  Sybilla Nitsch (SSW) 

und 

Antwort 

der Landesregierung - Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie 
und Tourismus 

Stabilisierungshilfen für Unternehmen aus Zeiten der Corona-Krise 

 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 
In Schleswig-Holstein wurden die meisten Stabilisierungshilfen und Programme für 
Unternehmen angesichts der Corona-Krise über die IB.SH bearbeitet. Dazu zählen 
die Überbrückungs- und Monatshilfen, die Neustarthilfen sowie die Corona-Soforthil-
fen. Inzwischen bearbeitet die IB.SH die Endabrechnung der Neustarthilfen, die 
Schlussabrechnung der Überbrückungs- und Monatshilfen sowie das zweite Rück-
meldeverfahren der Corona-Soforthilfen.1 Die weitgehende Endbearbeitung der 
Corona-Hilfen könne dabei voraussichtlich bis Ende 2027 dauern.2 
 

1. Wie viele Anträge wurden jeweils für die einzelnen Hilfsprogramme gestellt? 
 

Antwort: 
Siehe Anlage. 

 
2. Welche Summen wurden jeweils insgesamt über die Hilfsprogramme ausge-

zahlt? 

                                            
1 Vgl. URL: https://www.ib-sh.de/infoseite/informationen-zu-den-stabilisierungshilfen-fuer-unterneh-
men/ (aufgerufen am 26.08.2024). 
2 Vgl. URL: https://www.ib-sh.de/infoseite/neustarthilfe-und-ueberbrueckungshilfe/ (aufgerufen am 
26.08.2024). 

https://www.ib-sh.de/infoseite/informationen-zu-den-stabilisierungshilfen-fuer-unternehmen/
https://www.ib-sh.de/infoseite/informationen-zu-den-stabilisierungshilfen-fuer-unternehmen/
https://www.ib-sh.de/infoseite/neustarthilfe-und-ueberbrueckungshilfe/
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Antwort: 
Siehe Anlage. 
 

3. Bei wie vielen Antragstellenden hat sich bei Überprüfung herausgestellt, dass 
diese nicht antragsberechtigt waren und erhaltene Geldzahlungen zurückzah-
len mussten? Bitte pro Hilfsprogramm und soweit wie bislang ausgewertet auf-
schlüsseln. 

 
Antwort: 
Insgesamt wurden bislang im Rahmen von 31.178 Rückforderungen rund 228 
Mio. Euro zurückgefordert . Diese Rückforderungen resultieren aber nicht im-
mer aus fehlender Antragsberechtigung, sondern umfassen oftmals Teilrück-
forderungen. Im Rahmen der Schlussabrechnung der Überbrückungshilfe 
(ÜH), Endabrechnung der Neustarthilfe (NSH) sowie des 2. Rückmeldeverfah-
rens der Soforthilfen sind weitere Rückforderungen zu erwarten. In der ÜH be-
trägt der erwartete Nachzahlungssaldo (Differenz zwischen allen erwarteten 
Rückforderungen und zusätzlichen erwarteten Auszahlungen auf Basis der 
eingereichten Schlussabrechnungen) 50 bis 60 Mio. Euro (siehe Anlage für 
Details). 

 
4. Welche Hauptbegründungen wurden für fehlende Antragsberechtigungen er-

mittelt? 
 

Antwort: 
In der Regel sind Teilrückforderungen zu verzeichnen. Die Nachprüfung der 
Antragsdaten (im Rahmen der Schluss- oder Endabrechnung bzw. der Rück-
meldeverfahren bei den Soforthilfen) haben oftmals ergeben, dass der tat-
sächliche Förderbedarf geringer ausfiel, als bei Antragsstellung angenommen 
bzw. beantragt. Dies ist auch darin begründet, dass Umsatz- und Kostenprog-
nosen, die Grundlage für die jeweilige Förderung waren, von den tatsächli-
chen Ist-Zahlen abweichen. 

 
5. Ist beabsichtigt, eine Stichprobenprüfung eines Hilfsprogramms nachträglich 

noch in eine vollständige Gesamtüberprüfung aller Antragsstellungen auszu-
weiten, wenn die Quote an Rückzahlungspflichtigen sehr hoch ausfällt? Wenn 
ja, ab welchem Quotenwert an ermittelten rückzahlungspflichtigen Antragstel-
lenden würde eine Gesamtüberprüfung angeordnet? Wenn nein, warum 
nicht? 

 
Antwort: 
Nein. Für die Nachprüfungsphase gibt es für alle Corona-Hilfsprogramme Prü-
fungshandlungen, die auf Länder-Ebene sowie mit dem BMWK abgestimmt 
worden sind. Bei den Soforthilfen haben bundesweit sehr hohe Feststellungs-
quoten (mehr als 80 %) in der Stichprobenprüfung (Vorgabe der Verwaltungs-
vereinbarung) zu einem zweiten Rückmeldeverfahren geführt. Auf Anforde-
rung des BMWK hat die IB.SH eine Nachprüfungsaktion in den Monatshilfen 
(Direktanstellung mit automatisierter Auszahlung) vorgenommen. Die Feststel-
lungsquote belief sich in diesem Programm auf mehr als 50 %. Nach Ab-
schluss der Endabrechnung der Neustarthilfen und der Schlussabrechnung 
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der Überbrückungs- und Monatshilfen sind keine weiteren Prüfungshandlun-
gen vorgesehen, da ein effizientes Prüfverfahren auf Basis der Erfahrungs-
werte der Antragsphase etabliert wurde.   

 
6. Werden Statistiken über Betrugsfälle und Strafverfahren in den einzelnen 

Hilfsprogrammen geführt? Wenn ja, wie viele Fälle sind derzeit bekannt, wer-
den bearbeitet und zu welchen Schadenssummen haben diese geführt? Wenn 
nein, warum nicht? 
 
Antwort: 
Nein, entsprechende Statistiken werden weder bei der Bewilligungsstelle noch 
innerhalb der Landesregierung geführt. Die Landesregierung sieht unter Ab-
wägung von Aufwand und Nutzen keine Veranlassung, dazu eine derartige er-
fassungsintensive Statistik aufzubauen.  
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Anlage: 
 


